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Eurex/EEX-Kooperation: Erlass der Clearing-Entgelte für CO2-Produkte  

 
 

Kontakt: Funktionales Helpdesk Clearing, Tel. +49-69-211-1 12  50   

Zielgruppe:  

Ü Alle Abteilungen 

Anhänge:  
keine 

Zusammenfassung: 

Seit dem 5. Dezember 2007 kooperieren die European Energy Exchange AG (EEX) und Eurex im 
Emissionshandel. Im Rahmen dieser Kooperation bieten EEX und Eurex den Handel in Emissionsrechten 
über das gemeinsam genutzte Eurex®-System an. Somit kann von 8:30 bis 17:00 Uhr MEZ börslich 
gehandelt werden. OTC-Forward Geschäfte können bis 18:00 Uhr MEZ registriert werden. 

Die Clearinghäuser der beiden Börsen, die European Commodity Exchange AG (ECC) und die Eurex 
Clearing AG, kooperieren in der Abwicklung der Geschäfte, um den Teilnehmern ein effizientes und flexibles 
Clearing zu bieten.  

Ab dem 1. Juli werden für einen Zeitraum von 3 Monaten keine Clearingentgelte für Positionen in 
Geschäften in Emissionsprodukten erhoben, die bisher als offene historische Position im OTC-Markt 
(„Legacy Trades“) oder als offene Position bei anderen europäischen Clearinghäusern registriert waren und 
bei der EEX für das Clearing neu registriert werden. 
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Eurex/EEX-Kooperation: Erlass der Clearing-Entgelte für CO2-Produkte  

Seit dem 5. Dezember 2007 kooperieren die European Energy Exchange AG (EEX) und Eurex im 
Emissionshandel. Im Rahmen dieser Kooperation bieten EEX und Eurex den Handel in Emissionsrechten 
über das gemeinsam genutzte Eurex®-System an. Somit kann von 8:30 bis 17:00 Uhr MEZ börslich gehandelt 
werden. OTC-Forward Geschäfte können bis 18:00 Uhr MEZ registriert werden. 

Die Clearinghäuser der beiden Börsen, die European Commodity Exchange AG (ECC) und die Eurex Clearing 
AG, kooperieren in der Abwicklung der Geschäfte, um den Teilnehmern ein effizientes und flexibles Clearing 
zu bieten.  

Ab dem 1. Juli werden für einen Zeitraum von 3 Monaten keine Clearingentgelte für Positionen in Geschäften 
in Emissionsprodukten erhoben, die bisher als offene historische Position im OTC-Markt („Legacy Trades“) 
oder als offene Position bei anderen europäischen Clearinghäusern registriert waren und bei der EEX für das 
Clearing neu registriert werden. Die Emissionsprodukte umfassen Futures auf EUA, Futures auf CER sowie 
Optionen auf EUA-Futures.  

Die Verknüpfung der Energie- und Finanzwirtschaft durch EEX und Eurex haben die Volumina in diesem 
Markt stark ansteigen lassen. Im ersten Halbjahr 2008 wurden ca. 32 Mio. Tonnen CO2 gehandelt, mehr als 
das Fünffache des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Auch der Open Interest ist deutlich gewachsen und 
hat sich seit Beginn der Kooperation im europäischen Wettbewerb auf über 7 Prozent fast verdoppelt.  

Außerdem wurden Verträge mit führenden Brokern zur verstärkten Nutzung der EEX/Eurex Plattform 
geschlossen. Hiermit werden Brokern zusätzliche Anreize für die Vermittlung von an der EEX/Eurex 
abzuwickelnden Geschäften geboten, um die Liquidität in EUA Derivaten weiter zu erhöhen. 
 
 
Frankfurt, 1. Juli 2008 


